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§ 8 GAEG 2008 Vorschriftswidrige
Maßnahmen

 GAEG 2008 - Grazer Altstadterhaltungsgesetz 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

(1) Werden Maßnahmen ohne die nach diesem Gesetz erforderlichen Bewilligungen getätigt, ist die Einstellung dieser

Tätigkeiten gegenüber der Bauherrin/dem Bauherrn, wenn dieser nicht feststellbar ist, gegenüber der

Eigentümerin/dem Eigentümer des Bauwerks zu verfügen. Rechtsmittel gegen einen Einstellungsbescheid haben keine

aufschiebende Wirkung.

(2) Werden Bauarbeiten trotz verfügter Baueinstellung fortgesetzt, kann die Behörde die Baustelle versiegeln oder

absperren und die auf der Baustelle vorhandenen Bausto7e, Bauteile, Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in

amtlichen Gewahrsam bringen.

(3) Im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Gesetzes getätigte Maßnahmen sind zu beseitigen bzw. rückgängig

zu machen. Ohne behördliche Bewilligung oder Auftrag abgebrochene Bauwerke oder deren Teile sind im Sinne des § 1

Abs. 1 wieder in einer der früheren äußeren Gestaltung entsprechenden Ausführung zu errichten. Die P>icht zur

Beseitigung oder Wiedererrichtung tri7t die Eigentümerin/ den Eigentümer und auch deren Rechtsnachfolgerin/

dessen Rechtsnachfolger.

(4) Die Behörde hat der verp>ichteten Person die Beseitigung oder Wiedererrichtung durch Bescheid aufzutragen.

Nach Rechtskraft des Beseitigungs- oder Wiederrichtungsauftrages hat die Behörde beim Grundbuchsgericht den

Antrag auf Ersichtlichmachung in der Einlage der betro7enen Liegenschaften einzubringen; dasselbe gilt für die

Behebung von Bescheiden. Das Grundbuchsgericht hat die entsprechenden grundbücherlichen Eintragungen

vorzunehmen.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 87/2013, LGBl. Nr. 28/2015

In Kraft seit 28.04.2015 bis 31.12.9999
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